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Daimler AG

Stuttgart

- ISIN DE 000 710 000 0 -.

- Wertpapier-Kenn-Nr. 710 000 -.

- CINS D 1668R123 -

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung.

der Daimler AG

am Mittwoch, dem 8. April 2009, um 10.00 Uhr, .

in der Messe Berlin, Sondereingang.

Ecke Masurenallee/Messedamm, 14055 Berlin.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die
Daimler AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetz-
buch

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter http://www.daimler.com/ir/hv2009 eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 556.464.360,60 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 0,60 € Dividende je dividendenberechtigter Stück-
aktie

556.464.360,60 €

Einstellung in Gewinnrücklagen ---

Gewinnvortrag ---

Bilanzgewinn 556.464.360,60 €

Die Dividende wird am 9. April 2009 ausgezahlt.

Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Bis zur Hauptversammlung kann sich
die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien vermindern. Für diesen Fall wird der Beschlussantrag dahingehend
angepasst, dass in dem Umfang, in dem am Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stück-
aktien geringer ist als in dem vorgenannten Beschlussvorschlag angenommen, der Ausschüttungsbetrag entsprechend
reduziert und der Differenzbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglieder des Vor-
stands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglieder des Auf-
sichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (vormals KPMG Deutsche Treuhand-Ge-
sellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Berlin, zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlus-
sprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2009 zu be-
stellen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung sowie zum Aus-
schluss des Bezugs- und des Andienungsrechts

Da die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien aus der letzten Hauptversammlung im Laufe des Geschäftsjahres
enden wird, soll sie, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben und der Vorstand erneut zum
Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wird ermächtigt, Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer
Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden. Auf die erworbenen Aktien dürfen
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71
a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.

Die Ermächtigung wird zum 9. April 2009 wirksam und gilt bis zum 8. Oktober 2010. Die in der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft am 9. April 2008 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien endet
mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung.

b) Erwerbszwecke

Die Gesellschaft wird dazu ermächtigt, Aktien der Gesellschaft zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu
erwerben, insbesondere um

• Aktien der Gesellschaft Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen
des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten zu können oder

• sie Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäftsführungen von mit der Gesell-
schaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen und weiteren Führungskräften der
Gesellschaft und mit dieser verbundenen Unternehmen (alle zusammenfassend nachfolgend: „die Füh-
rungskräfte“) im Rahmen des in der Hauptversammlung am 19. April 2000 unter Punkt 8 der Tagesord-
nung beschlossenen Aktienoptionsplans zum Bezug anzubieten oder

• sie als Belegschaftsaktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der §§
15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unternehmen zum Erwerb anzubieten oder sie, falls die Belegschafts-
aktien im Wege eines Wertpapierdarlehens/einer Wertpapierleihe erworben werden, zur Erfüllung der
Verpflichtungen aus diesen Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu verwenden oder

• sie mit oder ohne Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen, ohne dass es eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf.

c) Erwerbsbedingungen

Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen
Kaufangebots.

• Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im
Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nach-
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folgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 5 % überschreiten und um nicht
mehr als 5 % unterschreiten.

• Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der gebo-
tene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten)
den Mittelwert der Schlussauktionskurse im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den
drei letzten Börsentagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % über-
schreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kau-
fangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot angepasst werden.
In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer
etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Das Volumen
des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen über-
schreitet, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die Annahme im
Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgt. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen
bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden.

d) Verwendung der Aktien – Unternehmenserwerbe

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben
werden, Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen daran anzubieten.

e) Verwendung der Aktien – Optionsplan

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erwor-
ben werden, zur Erfüllung der Aktienbezugsrechte zu verwenden, die im Rahmen des von der Hauptversamm-
lung am 19. April 2000 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen Aktienoptionsplans an Führungskräfte
gewährt wurden. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen,
obliegt die Entscheidung hierüber dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans
wurden von der Hauptversammlung am 19. April 2000 beschlossen. Sie sind als Bestandteil der notariellen
Niederschrift über die Hauptversammlung vom 19. April 2000 beim Handelsregister in Stuttgart einsehbar.
Sie können außerdem im Internet unter http://www.daimler.com/ir/hv2009 eingesehen werden.

f) Verwendung der Aktien – Belegschaftsaktien

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben
werden, an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz
verbundenen Unternehmen auszugeben oder sie zur Erfüllung der Verpflichtungen zu verwenden, die sich aus
den zum Erwerb dieser Aktien eingegangenen Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen ergeben.

g) Verwendung der Aktien – Einziehung

Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben
werden, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung
herabgesetzt wird oder dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der
Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 Aktiengesetz erhöht. Der Vorstand ist in diesem
Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.

h) Verwendung der Aktien – Ausgabebedingungen

Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. d), e), f) und g) können einmal oder mehrmals, einzeln oder ge-
meinsam, umfassend oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien ausgenutzt werden. Der
Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung in lit. d) an Dritte abgegeben werden, darf den
durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main am Tag der
verbindlichen Vereinbarung mit dem Dritten um nicht mehr als 5 % (ohne Nebenkosten) unterschreiten.

i) Bezugsrechtsausschluss
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Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, wie
diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. d), lit. e) und lit. f) verwandt werden.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien
sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts

In Ergänzung zu der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgesehenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll die Ge-
sellschaft ermächtigt werden, Aktien auch unter Einsatz von Put-Optionen oder Call-Optionen oder einer Kombination
aus beiden (nachfolgend insgesamt „Derivate“) zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Rahmenbedingungen

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
nach.

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz darf der Erwerb von Aktien der Gesellschaft außer auf den dort beschriebenen
Wegen auch unter Einsatz von Derivaten durchgeführt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, Optionen zu
veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der Option verpflichten
(„Put-Option“), Optionen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermitteln, Aktien der Gesellschaft bei
Ausübung der Option zu erwerben („Call-Option“) und Aktien der Gesellschaft unter Einsatz einer Kombina-
tion aus Put-Optionen und Call-Optionen zu erwerben.

Der Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.
Diese kann generell, bezogen auf einen bestimmten Zeitraum oder für ein bestimmtes Volumen erteilt werden.

Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens 5 % des zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals beschränkt.

Die Laufzeiten der Optionen müssen spätestens am 8. Oktober 2010 enden.

b) Erwerbsbedingungen

Durch die Optionsbedingungen muss sichergestellt sein, dass die Optionen nur mit Aktien bedient werden, die
unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben wurden.

Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbspreis darf nicht wesentlich über und der von der Ge-
sellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Optionen darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten fi-
nanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei des-
sen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist.

Der bei Ausübung der Optionen zu zahlende Kaufpreis für die Aktien darf den durchschnittlichen Schlussauk-
tionskurs im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den letzten drei Börsentagen vor Abschluss des
betreffenden Optionsgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschrei-
ten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Options-
prämie).

c) Verwendung der Aktien

Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Derivaten erworben werden, gelten die zu Tages-
ordnungspunkt 6 festgesetzten Regelungen entsprechend.

d) Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts

Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter Beachtung der vorstehenden Regelungen erworben,
ist ein Recht der Aktionäre, solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von
Optionsgeschäften besteht auch insoweit nicht, als beim beabsichtigten Erwerb eigener Aktien unter Einsatz
von Derivaten ein bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf geringere
Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien an die Ge-
sellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften zur Abnahme der Aktien
verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.
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8. Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 8. April 2009 endet die Amtszeit der Herren William A. Owens, Dr.
Manfred Schneider, Bernhard Walter, Lynton R. Wilson und Dr. Ing. Mark Wössner als Anteilseignervertreter im Auf-
sichtsrat.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats beruhen auf Empfehlungen des Nominierungsausschusses des
Aufsichtsrats. Die Empfehlungen wurden auf der Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex abgegeben.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

Gerard Kleisterlee,.

President und Chief Executive Officer von Royal Philips Electronics, Eindhoven/Niederlande

Dr. Manfred Schneider,.

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayer AG, Leverkusen

Lloyd G. Trotter,.

ehemals Vice Chairman General Electric und President & Chief Executive Officer of the General Electric Group’s
Industrial Division, Farmington, Connecticut/USA

Bernhard Walter,.

ehemaliger Sprecher des Vorstands der Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main

sowie

Lynton R. Wilson,.

ehemaliger Chairman of the Board der Bell Canada Enterprises Inc., Toronto/Kanada

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zu Vertretern der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen,
die Herren Kleisterlee, Trotter und Walter für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2013 beschließt; die Herren Dr. Schneider und Wilson für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt.

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.

Herr Gerard Kleisterlee bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:.

De Nederlandsche Bank NV

Herr Dr. Manfred Schneider bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:.

Bayer AG (Vorsitz).

Linde AG (Vorsitz).

RWE AG.

TUI AG

Herr Lloyd G. Trotter bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:.

PepsiCo Inc..

Textron Inc.

Herr Bernhard Walter bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:.

Bilfinger Berger AG (Vorsitz).

Deutsche Telekom AG.

Henkel AG & Co. KGaA.

Hypo Real Estate Holding AG (seit 17.11.2008)
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Herr Lynton R. Wilson bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:.

CAE Inc. (Vorsitz)

9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Unternehmensvertrages

Die Daimler AG als deren alleinige Gesellschafterin hat mit der EvoBus GmbH mit Sitz in Stuttgart (nachfolgend „Evo-
Bus“) am 15. Dezember 2008/21. Januar 2009 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der
Vertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt:

– Die Leitung der EvoBus wird der Daimler AG unterstellt.

– EvoBus ist verpflichtet, für die Dauer des Vertrages gemäß § 301 Aktiengesetz in der jeweils geltenden Fassung
ihren ganzen Gewinn an die Daimler AG abzuführen.

– Die Daimler AG ist verpflichtet, etwaige Verluste der EvoBus gemäß § 302 Aktiengesetz zu übernehmen.

– EvoBus kann mit Zustimmung der Daimler AG Beträge aus dem Jahresüberschuss in die Gewinnrücklagen (§ 272
Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
wirtschaftlich begründet ist. Durch eine solche Rücklagenbildung darf die steuerliche Anerkennung des Vertrages
nicht gefährdet werden.

– Während der Dauer des Vertrages gebildete freie Rücklagen (andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB
sowie Kapitalrücklagen aus Zuzahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) sind auf Verlangen der Daimler AG
aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Die Abführung
von Beträgen aus der Auflösung von Gewinnrücklagen und Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 und 4 HGB,
die vor Beginn des Vertrages gebildet wurden, ist ausgeschlossen.

– Mangels außenstehender Gesellschafter der EvoBus GmbH hat die Daimler AG weder Ausgleichszahlungen nach.

§ 304 Aktiengesetz noch Abfindungen nach § 305 Aktiengesetz zu gewähren.

– Der Vertrag wird mit Eintragung in das Handelsregister der EvoBus wirksam. Er gilt – mit Ausnahme des Wei-
sungsrechts der Daimler AG – rückwirkend ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die Eintragung in das Handels-
register erfolgt, voraussichtlich ab dem 1. Januar 2009, und ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er hat eine
Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Er kann erstmals zum 31. Dezember des Jahres gekündigt werden, in dem die
Mindestlaufzeit endet, voraussichtlich also zum 31. Dezember 2013. Danach kann der Vertrag zu jedem folgenden
Kalenderjahresende gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen. Das Recht zur fristlosen Kün-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die Veräußerung sämtlicher
Geschäftsanteile oder der Anteilsmehrheit an der EvoBus.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen
der Daimler AG und der EvoBus GmbH zuzustimmen.

10. Beschlussfassung über die Änderung der Anmeldefrist zur Hauptversammlung und Satzungsänderung

Das im Entwurf vorliegende Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG), das in 2009 in Kraft treten
soll, ordnet die Berechnung der Fristen und Termine im Zusammenhang mit der Einberufung der Hauptversammlung
neu. Ein Kernpunkt der Neuregelung ist u. a. die Aufgabe jeder Verlegung eines Fristendes von einem Sonnabend,
Sonntag oder Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder folgenden Werktag. Darüber hinaus stellt der Entwurf des
ARUG klar, dass bei der Berechnung der Fristen und Termine der §§ 121 ff. Aktiengesetz weder der Tag der Haupt-
versammlung noch der Tag der zu bewirkenden Handlung mitzurechnen ist. Um bei der Vielzahl der Anmeldungen
zur Hauptversammlung der Daimler AG auch in Zukunft eine ordnungsgemäße Abwicklung gewährleisten zu können,
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen:

a) Satzungsänderung

Im Abschnitt V. (Die Hauptversammlung) wird § 16 Abs. 1 der Satzung wie folgt geändert und neu gefasst:

„§ 16 Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zu-
gelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die
sich mindestens vier Kalendertage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-
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ten Adresse angemeldet haben. Bei der Berechnung der Anmeldefrist sind weder der Tag des Zugangs der
Anmeldung noch der Tag der Hauptversammlung mitzurechnen.“

b) Anmeldung zum Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss über die Änderung des § 16 Abs. 1 der Satzung erst
und nur nach Inkrafttreten der entsprechenden Gesetzesänderung durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktio-
närsrechterichtlinie (ARUG) zum Handelsregister anzumelden.

11. Beschlussfassung über die Aufhebung der genehmigten Kapitalia I und II, die Schaffung eines neuen Genehmig-
ten Kapitals 2009 und entsprechende Satzungsänderungen

Die derzeitige Satzung der Gesellschaft sieht in § 3 Abs. 2 ein bis zum 8. April 2013 befristetes genehmigtes Kapital I in
Höhe von bis zu 500.000.000,00 € und in § 3 Abs. 3 ein ebenfalls bis zum 8. April 2013 befristetes genehmigtes Kapital
II in Höhe von bis zu 500.000.000,00 € vor, wobei in beiden Fällen der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten, in der Ermächtigung jeweils näher beschriebe-
nen Fällen, auszuschließen. Dabei kann das genehmigte Kapital I nur gegen Bareinlage und das genehmigte Kapital
II nur gegen Sacheinlage ausgenutzt werden. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Unsicherheit über die weitere
wirtschaftliche Entwicklung liegt es im Interesse der Gesellschaft, dass sie über eine möglichst umfassende Flexibilität
bei ihrer Unternehmensfinanzierung verfügt. Deshalb soll die bisherige Trennung zwischen einem nur gegen Bareinlage
ausnutzbaren genehmigten Kapital und einem weiteren, nur gegen Sacheinlage nutzbaren genehmigten Kapital nicht
aufrecht erhalten werden. An ihrer Stelle soll ein einheitliches neues Genehmigtes Kapital 2009 in Höhe von bis zu
1.000.000.000,00 € geschaffen werden, das sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen ausgenutzt werden kann
(Genehmigtes Kapital 2009). Zu diesem Zweck sollen die derzeit bestehenden genehmigten Kapitalia I und II insge-
samt aufgehoben werden, soweit von ihnen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Aufhebung noch kein Gebrauch
gemacht wurde. Die Gesellschaft prüft regelmäßig Möglichkeiten, ihre Eigenkapitalbasis zügig auch unter Ausnutzung
genehmigter Kapitalia zu stärken.

Es soll sichergestellt werden, dass die Aufhebung der verbleibenden genehmigten Kapitalia I und II nur wirksam wird,
wenn an deren Stelle ein neues Genehmigtes Kapital 2009 gemäß nachfolgendem Beschlussvorschlag tritt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals I und des bestehenden genehmigten Kapitals II

Die von der Hauptversammlung am 9. April 2008 zu Punkt 10 der Tagesordnung erteilte und bis zum 8. April
2013 befristete Ermächtigung des Vorstands, gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000.000,00 € (genehmigtes Kapital I) durch Ausgabe neuer,
auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, und die von der Hauptversammlung am
9. April 2008 zu Punkt 11 der Tagesordnung erteilte und bis zum 8. April 2013 befristete Ermächtigung des
Vorstands, gemäß .

§ 3 Abs. 3 der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
500.000.000,00 € (genehmigtes Kapital II) durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Sacheinlage zu erhöhen, werden für die Zeit ab Wirksamwerden des in dieser Hauptversammlung am 8. April
2009 neu geschaffenen Genehmigten Kapitals 2009 aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Aufhebung noch nicht von ihnen Gebrauch gemacht wurde.

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2009

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. April 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen,
ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.000.000.000,00 € zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2009). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des
mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz) anzubieten.

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;
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– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem Akquisitions-
vorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen;

– soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue auf den Namen
lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Op-
tions- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde;

– bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §
186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf zehn vom Hundert des Grund-
kapitals sind Aktien anzurechnen, die (i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgege-
ben oder veräußert werden oder die (ii) zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/
oder Optionsrechten ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können, sofern die Schuldverschrei-
bungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden.

Der Vorstand wird den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Verwendung des Genehmigten Kapitals
2009 auf insgesamt 20 % des Grundkapitals beschränken. Der zusammengerechnete Bezugsrechtsausschluss
bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 darf insoweit weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 20 % des bestehenden Grundkapitals über-
steigen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2009 festzulegen.

c) Satzungsänderung

§ 3 Abs. 2 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. April 2014 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.000.000.000,00 € zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug (auch im Wege
des mittelbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz) anzubieten.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Ak-
tionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem Akquisitions-
vorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen;

– soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren
Tochtergesellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue auf den Namen
lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Op-
tions- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde;

– bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §
186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf zehn vom Hundert des Grund-
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kapitals sind Aktien anzurechnen, die (i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgege-
ben oder veräußert werden oder die (ii) zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/
oder Optionsrechten ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können, sofern die Schuldverschrei-
bungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung
von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2009 festzulegen.“

§ 3 Abs. 3 der Satzung wird aufgehoben.

Die bisherigen Absätze 4 und 5 von § 3 der Satzung werden zu Absätzen 3 und 4.

d) Handelsregisteranmeldung

Der Vorstand wird angewiesen, diesen Beschluss so zur Eintragung im Handelsregister anzumelden, dass
sichergestellt ist, dass die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I und des bisherigen genehmigten
Kapitals II nicht wirksam wird, ohne dass an deren Stelle das neue Genehmigte Kapital 2009 in Höhe von bis
zu 1.000.000.000,00 € tritt.

****

Berichte an die Hauptversammlung

Zu Punkt 6 und 7 der Tagesordnung:

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts bei Erwerb und Veräußerung eigener
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz:

Überblick

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Gesellschaft die Möglichkeit verschaffen, auch weiterhin eigene Aktien
zu erwerben und diese insbesondere zur Einziehung, zur Finanzierung von Unternehmenserwerben, zur Bedienung des Akti-
enoptionsplans für ihre Führungskräfte oder von Belegschaftsaktienprogrammen zu verwenden. Die Ermächtigung soll der Ge-
sellschaft größtmögliche Flexibilität geben und zur Optimierung des Rückkaufs auch die Möglichkeit einräumen, Aktien über
Derivate zu erwerben.

Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Aktionäre
und der Gesellschaft leiten lassen.

Bezugsrechtsausschluss

Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen
können:

Die Ermächtigung unter Punkt 6 der Tagesordnung soll es der Gesellschaft unter anderem ermöglichen, eigene Aktien zur Ver-
fügung zu haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu gewähren. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft
verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung.

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Konkrete Plä-
ne für eine solche Verwendung eigener Aktien bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht
über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Der in der Hauptversammlung vom 19. April 2000 beschlossene Aktienoptionsplan kann durch das in jener Hauptversammlung
beschlossene bedingte Kapital erfüllt werden. Der unter Punkt 6 der diesjährigen Tagesordnung vorgeschlagene Beschluss soll
der Gesellschaft die Möglichkeit geben, den Aktienoptionsplan auch durch die Ausgabe von vorher erworbenen eigenen Aktien
zu bedienen. Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans wurden von der Hauptversammlung am 19. April 2000 beschlossen. Sie sind
als Bestandteil der notariellen Niederschrift über die Hauptversammlung vom 19. April 2000 beim Handelsregister in Stuttgart
einsehbar. Sie können außerdem im Internet unter http://www.daimler.com/ir/hv2009 eingesehen werden.
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Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im Einzelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen Organe der Gesellschaft; sie
werden sich dabei allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen und die jeweils nächste Hauptversamm-
lung über ihre Entscheidung unterrichten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbun-
dener Unternehmen auszugeben.

Um die Abwicklung der Ausgabe der Belegschaftsaktien zu erleichtern, soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, die dafür
benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs eigener Aktien mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu beschaffen sowie
eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung der Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu verwenden.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. Die Einziehung
soll dabei nach Entscheidung der zuständigen Organe mit oder ohne Herabsetzung des Grundkapitals möglich sein, wobei sich
im letztgenannten Fall der anteilige Betrag je Aktie am Grundkapital erhöht.

Erwerbsbedingungen

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kau-
fangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden,
wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die angebotene
Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so kann der Erwerb bzw. die Annahme unter Ausschluss des
Andienungsrechts der Aktionäre nach dem Verhältnis der angedienten bzw. angebotenen Aktien erfolgen. Hierbei soll es möglich
sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen.
Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu
vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Erwerb über Derivate

Mit dem unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagenen Beschluss der Hauptversammlung soll der Vorstand ermächtigt wer-
den, Aktien der Gesellschaft nicht nur über die Börse oder im Wege öffentlicher Kaufofferten zu erwerben, sondern auch unter
Einsatz von Derivaten. Durch diese zusätzliche Handlungsalternative erweitert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten, den Erwerb
eigener Aktien optimal zu strukturieren. Der Vorstand beabsichtigt, Put-Optionen und Call-Optionen nur ergänzend zum kon-
ventionellen Aktienrückkauf einzusetzen und maximal die Hälfte der Aktien, die unter der Ermächtigung erworben werden kön-
nen, unter Einsatz derivativer Finanzinstrumente zurückzukaufen.

Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar
Aktien der Gesellschaft zu erwerben.

Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-Optionen das Recht ein, Aktien der Gesellschaft
zu einem in der Put-Option festgelegten Preis („Ausübungspreis“) an die Gesellschaft zu verkaufen. Die Gesellschaft ist als
sogenannter Stillhalter verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis
zu erwerben. Als Gegenleistung dafür erhält die Gesellschaft beim Verkauf der Put-Option eine Optionsprämie, die unter Be-
rücksichtigung des Ausübungspreises, der Laufzeit der Option und der Volatilität der Daimler-Aktie im Wesentlichen dem Wert
des Veräußerungsrechtes entspricht. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option gezahlte Op-
tionsprämie die von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachte Gegenleistung. Die Ausübung der Put-Op-
tion ist für den Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Daimler-Aktie unter dem Ausübungspreis liegt,
da er dann die Aktien zu dem höheren Ausübungspreis an die Gesellschaft verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet
der Aktienrückkauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der Option
festgelegt wird. Die Liquidität fließt hingegen erst am Ausübungstag ab. Darüber hinaus liegt der Erwerbspreis der Aktien für
die Gesellschaft auf Grund der vereinnahmten Optionsprämie unter dem Aktienkurs bei Abschluss der Option. Wird die Option
nicht ausgeübt, da der Aktienkurs am Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine
eigenen Aktien erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine vorher festgelegte
Anzahl an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis („Ausübungspreis“) vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen.
Die Gesellschaft kauft damit das Recht, eigene Aktien zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Daimler-Aktien über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem
niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann.

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbspreis für die Aktien ist der in der jeweiligen Put-Option oder Call-Option festge-
setzte Ausübungspreis. Der Ausübungspreis kann höher oder niedriger als der Börsenkurs der Daimler-Aktie bei Veräußerung der
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Put-Option bzw. bei Erwerb der Call-Option sein. Die von der Gesellschaft bei Verkauf von Put-Optionen bzw. beim Erwerb von
Call-Optionen vereinbarte Optionsprämie darf nicht wesentlich unter (bei Put-Optionen) bzw. über (bei Call-Optionen) dem nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen am Abschlusstag
liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist.

Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts bei Einsatz von Derivaten

Ein Anspruch des Aktionärs, solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird in entsprechender Anwendung
von .

§ 186 Abs. 3 Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften besteht auch insoweit
nicht, als beim beabsichtigten Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ein bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss
von Optionsgeschäften bezogen auf geringere Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung
ihrer Aktien an die Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften zur Abnahme der Aktien
verpflichtet ist. Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis wird ausgeschlossen, dass Aktionäre
bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten wirtschaftlich benachteiligt werden. Da die Gesellschaft einen fairen
Marktpreis vereinnahmt bzw. bezahlt, geht den an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionären kein Wert verloren. Dies
entspricht der Stellung der Aktionäre bei dem Aktienrückkauf an der Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die
Gesellschaft verkaufen können. Die Gleichbehandlung der Aktionäre wird ebenso wie beim Rückkauf über die Börse durch die
Festsetzung des marktgerechten Preises sichergestellt. Dies entspricht auch der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz,
wonach ein Bezugsrechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteressen der Aktionäre gewahrt sind.

Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zum Einsatz von Derivaten

Der Vorstand wird die nächstfolgende Hauptversammlung über eine Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
und den Einsatz derivativer Finanzinstrumente unterrichten.

Zu Punkt 11 der Tagesordnung:

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung des genehmigten Kapitals gemäß § 203 Abs. 1
und 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz:

Überblick

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 11 die Schaffung eines Genehmigten Ka-
pitals 2009 in Höhe von bis zu 1.000.000.000,00 € vor.

Das neue Genehmigte Kapital 2009 soll dabei an die Stelle der bisherigen genehmigten Kapitalia I und II treten. Diese sollen
aufgehoben werden, soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Aufhebung noch nicht von ihnen Gebrauch gemacht
wurde. Die Gesellschaft prüft regelmäßig die Möglichkeit, die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zügig unter Ausnutzung ge-
nehmigter Kapitalia zu stärken.

Genehmigtes Kapital 2009

Die derzeitige Satzung der Gesellschaft sieht in § 3 Abs. 2 ein genehmigtes Kapital I vor, das den Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 8. April 2013 um bis zu
500.000.000,00 € durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Weiterhin
sieht die derzeitige Satzung in § 3 Abs. 3 ein genehmigtes Kapital II vor, das den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 8. April 2013 um bis zu 500.000.000,00 € durch
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage zu erhöhen. Beide genehmigten Kapitalia sehen
hierbei Ermächtigungen an den Vorstand vor, in bestimmten, in den Ermächtigungen näher beschriebenen Fällen das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung liegt es im Interesse der
Gesellschaft, dass sie über eine möglichst umfassende Flexibilität bei ihrer Unternehmensfinanzierung verfügt. Da die Entschei-
dungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs oder das Wahrnehmen einer strategischen Option in der Regel kurzfristig zu
treffen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Gesellschaft hierbei ohne Zeitverzug handlungsfähig ist. Mit dem
Instrument des genehmigten Kapitals, welches ein Volumen von insgesamt bis zu 50 % des Grundkapitals haben kann, hat der
Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen.

Zur Schaffung größerer Flexibilität soll die bisherige Trennung zwischen einem nur gegen Bareinlage ausnutzbaren genehmig-
ten Kapital I und einem nur gegen Sacheinlage nutzbaren genehmigten Kapital II aufgehoben werden und an deren Stelle ein
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einheitliches Genehmigtes Kapital 2009 von zusammengerechnet bis zu 1.000.000.000,00 € treten, das zukünftig sowohl für
Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen soll (Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 11).

Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und
flexibel zu nutzen, und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken.

Den Aktionären steht bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien
aus einer Barkapitalerhöhung können auch von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht)..

Der Vorstand soll jedoch die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden
Fällen auszuschließen:

• für Spitzenbeträge

Die Ermächtigung, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen, dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jewei-
ligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts
hinsichtlich des Spitzenbetrages würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen
Aktien werden entweder durch den Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwer-
tet. Vorstand und Aufsichtsrat halten aus diesen Gründen diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht.

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, sofern diese zum Zwecke eines - auch mittelbaren - Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an anderen Unternehmen oder sonstigen mit einem Akquisitionsvorha-
ben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft erfolgen.

Die Gesellschaft steht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und muss daher jederzeit in der Lage sein, an den Märkten
im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, zur Verbesserung
der Wettbewerbssituation andere Unternehmen, Teile von Unternehmen, wie etwa Unternehmensbereiche oder einzelne, für
das betroffene Unternehmen besonders wesentliche Rechtspositionen, Beteiligungen an Unternehmen, aber auch sonstige
mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehende Vermögensgegenstände zu erwerben. Hierbei liegt es häufig
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, auch Aktien der Gesellschaft als Akquisitionswährung einzusetzen. Vor
dem Hintergrund der zunehmenden Konsolidierung auch auf den Märkten, auf denen sich die Gesellschaft bewegt, ist
eine flexible Reaktionsmöglichkeit für den Vorstand besonders wichtig. Die allgemeine Praxis und auch die bisherigen
Erfahrungen der Gesellschaft auf ihren Märkten zeigen, dass Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für
eine Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen, um den
durch die Akquisition zu schaffenden Mehrwert mit gestalten und an ihm mit partizipieren zu können. Darüber hinaus
liegt es häufig im Interesse der Gesellschaft, die bisherigen Eigentümer der von ihr zu übernehmenden Unternehmen als
Mitaktionäre der Gesellschaft auch künftig einzubinden und damit von ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und Kontakten
auch nach der Übernahme zu profitieren.

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die Möglichkeit geben, sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen und Unternehmensteilen bzw. Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen mit einem Akqui-
sitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen wahrzunehmen, da die Kapitalerhöhung im Falle
einer derartigen Akquisition in der Regel kurzfristig durchgeführt werden muss und eine Hauptversammlung daher in der
Regel nicht abgewartet werden kann. Die Verwaltung wird im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung sorgfältig prü-
fen, ob der Wert der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung, d.h. der Wert des zu erwerbenden Unternehmens oder
Unternehmensteiles bzw. der Beteiligung an einem Unternehmen oder der Wert der zu erwerbenden sonstigen, mit einem
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenstände in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die
durch einen Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen bedingte Verringerung der relativen Beteiligungsquote und
des relativen Stimmrechtsanteils der Aktionäre wird dadurch aufgewogen, dass die Geschäftsausweitung im Wege der Ei-
genkapitalstärkung durch Dritte finanziert wird und die vorhandenen Aktionäre – mit einer zwar geringeren Quote als zuvor
– an einem Unternehmenswachstum teilhaben, das sie bei Einräumung eines Bezugsrechts aus eigenen Mitteln finanzieren
müssten. Durch die Börsennotierung der Gesellschaft ist jedem Aktionär zudem die grundsätzliche Möglichkeit gegeben,
seine Beteiligungsquote durch den Zuerwerb von Aktien wieder zu erhöhen.

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von der mit der vorgeschlagenen Ermächtigung eingeräumten Möglichkeit zu Sachka-
pitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zur Zeit nicht.
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Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von
sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen konkretisiert, wird der
Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von der Möglichkeit der Ausgabe von Aktien gegen Sachleistung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun und der Aufsichtsrat wird seine Zustimmung nur
erteilen, wenn dies nach pflichtgemäßer Prüfung aus Sicht der Organe im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und
ihrer Aktionäre liegt. Die Organe werden hierbei auch berücksichtigen, dass der Wert der zu erwerbenden Unternehmen,
Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder der sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang
stehenden Vermögensgegenstände dem Wert der von der Gesellschaft als Gegenleistung auszugebenden Aktien angemessen
Rechnung tragen muss.

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten
ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen, die von der Daimler AG oder ihren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden
oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten
als Aktionär zustehen würde.

Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt sehen die entsprechenden Ausgabebedingungen
im Regelfall einen Verwässerungsschutz vor. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, dass die Inhaber
von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen bei einer Aktienemission, bei der die Aktionäre ein Bezugsrecht
haben, ebenfalls ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien erhalten. Sie werden damit so gestellt, als ob sie von ihrem Options-
oder Wandlungsrecht bereits Gebrauch gemacht hätten bzw. Wandlungspflichten bereits erfüllt worden wären. Da der Ver-
wässerungsschutz in diesem Fall nicht durch eine Reduzierung des Options- bzw. Wandlungspreises gewährleistet werden
muss, lässt sich ein höherer Ausgabekurs für die bei Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden auf den Namen lau-
tenden Stückaktien erzielen. Dieses Vorgehen ist jedoch nur möglich, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit ausge-
schlossen wird. Da die Platzierung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten bei Gewährung eines entsprechenden Verwässerungsschutzes erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss
dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft.

• bei Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Ausgabebetrag

Zudem soll das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 2 i.V.m. 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen
werden können bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage hinsichtlich eines Erhöhungsbetrages, der 10 % des Grundkapi-
tals der Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht
wesentlich unterschreitet. Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss soll die Verwaltung in die Lage versetzen, zeit-
nah und flexibel ihren Eigenkapitalbedarf zu decken und günstige Börsensituationen kurzfristig auszunutzen. Durch den
Verzicht auf die sowohl kosten- als auch zeitaufwändige Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens wird der Vorstand in die
Lage versetzt, auf günstige Marktsituationen flexibel zu reagieren. Derartige Kapitalerhöhungen führen wegen der schnel-
leren Handlungsmöglichkeiten erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung
mit Bezugsrecht für die Aktionäre und ermöglichen es zudem, neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland zu gewinnen. Bei
Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der
Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die Abweichung vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals 2009 wird keinesfalls mehr als 5 % des dann aktuellen Börsenpreises betragen.

Der Umfang einer Barkapitalerhöhung unter dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 2 i.V.m.
186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ist zudem begrenzt auf 10 % des Grundkapitals bei Wirksamwerden der Ermächtigung
bzw., sofern dieser Betrag niedriger sein sollte, bei Ausnutzung der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. Hierbei
sieht der Beschlussvorschlag vor, dass auf diese 10 %-Grenze Aktien anzurechnen sind, die während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert werden. Weiterhin werden auf diese 10 %-Grenze auch diejenigen Akti-
en angerechnet, die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrech-
ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachfolgend „Schuldverschreibun-
gen“) ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden.
Durch diesen Anrechnungsmechanismus wird im Einklang mit der Regelung der §§ 203 Abs. 2 i.V.m. 186 Abs. 3 Satz 4
Aktiengesetz dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine Verwässerung der Vermögensrechte der alten Ak-
tien und einen Einflussverlust Rechnung getragen, indem ihre Beteiligungsquote auch bei einer Kombination von Kapital-
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maßnahmen und der Veräußerung eigener Aktien und/oder der Ausgabe von Schuldverschreibungen so weit wie möglich
erhalten bleibt. Da sich der Ausgabepreis für die unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen neuen Aktien
am Börsenkurs zu orientieren und die Ermächtigung nur einen beschränkten Umfang hat, haben die Aktionäre zudem die
Möglichkeit, ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil durch Zukauf von Aktien über die Börse
aufrechtzuerhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3
Satz 4 Aktiengesetz sowohl die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse aller Ak-
tionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.

Ausnutzung des genehmigten Kapitals

Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob sie von einer der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen werden. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur
dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer
Aktionäre liegt.

Darüber hinaus wird der Vorstand den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Verwendung des Genehmigten Kapitals
2009 auf insgesamt 20 % des Grundkapitals beschränken. Der zusammengerechnete Bezugsrechtsausschluss bei Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2009 darf insoweit weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der
Ausübung der Ermächtigung 20 % des bestehenden Grundkapitals übersteigen.

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals unterrichten.

*****

Hinweis zu Punkt 9 der Tagesordnung  .

(Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Unternehmensvertrages)

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Daimler AG, Merce-
desstr. 137/1, 70546 Stuttgart sowie in den Geschäftsräumen der EvoBus GmbH, Vaihinger Straße 131, 70567 Stuttgart zur
Einsicht der Aktionäre aus und können vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter http://
www.daimler.com/ir/hv2009 eingesehen werden:

– der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Daimler AG und der EvoBus GmbH

– der nach § 293 a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der Daimler AG und der Geschäftsführung der
EvoBus GmbH

– die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Daimler AG für die letzten drei Geschäftsjahre

– die Jahresabschlüsse und Lageberichte der EvoBus GmbH für die letzten drei Geschäftsjahre

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Kopie der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der
Hauptversammlung ausliegen werden.

*****

Bedingungen

für die Teilnahme an der Hauptversammlung und.

die Ausübung der Stimmrechte sowie Informationen.

über die Rechte der Aktionäre

Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage
der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und ihre Teilnahme bei der Gesellschaft
so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 3. April 2009 zugeht.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei dem

Daimler.
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Aktionärsservice.

Postfach 94 00 01.

69940 Mannheim

per Telefax an die.

Telefax Nr. +49 (0)69 913 39100

oder elektronisch via Internet unter.

https://register.daimler.com

anmelden.

Rechte von Aktionären bezüglich der Teilnahme an der Hauptversammlung

Zum 20. Februar 2009 hat die Gesellschaft 964.557.432 Aktien – davon 37.116.831 eigene Aktien - ausgegeben, somit gewäh-
ren 927.440.601 Aktien jeweils eine Stimme. Aktionäre sind unter bestimmten, im Aktiengesetz genannten Voraussetzungen
berechtigt, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen. Sie haben darüber hinaus das Recht, unter den oben genannten Vor-
aussetzungen („Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung“) an der Hauptversammlung teilzunehmen, Auskunft zu den
Gegenständen der Tagesordnung zu verlangen, Anträge zu den Gegenständen der Tagesordnung und zum Verfahren zu stellen
und ihre Stimme in der Hauptversammlung persönlich oder durch Vertreter abzugeben.

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der rechtzeitigen Anmeldung,
entweder durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten selbst. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen
übermittelten Formulare zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu übermitteln.
Vollmachtserteilungen durch in der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre an anwesende Mitaktionäre, an-
wesende Aktionärsvertreter oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ebenfalls möglich.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund
einer Ermächtigung des wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien ausüben.

Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bieten wir unseren rechtzeitig angemeldeten Aktionären weiterhin an, dass sie sich nach Maßgabe erteilter Weisun-
gen durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Stimmrechtsvertreter werden die
Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen erteilten Weisungen ausüben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur
Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Die Voll-
machten und Weisungen hierzu können schriftlich, per Telefax oder elektronisch via Internet an die Adresse, Telefax Nr. oder
Internet-Adresse übermittelt werden, die auch für die Anmeldung gelten (siehe oben unter „Anmeldung der Aktionäre zur Haupt-
versammlung“). Die Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nur bis einschließlich 3. April 2009
möglich. Weisungserteilungen und Änderung der Weisungen können hingegen noch bis kurz vor Beginn der Abstimmung am
Tag der Hauptversammlung, in jedem Fall aber bis 12 Uhr, übermittelt werden. Weitere Einzelheiten dazu ergeben sich aus den
Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Details zur Internetkommunikation

Aktionäre, die über unseren e-service für Aktionäre Eintrittskarten zur Hauptversammlung bestellen oder die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten, benötigen hierzu ihre Anmeldedaten, d.h. ihre Aktionärsnummer und die zu-
gehörige Zugangsnummer. Diese Anmeldedaten sind auf der Rückseite des Einladungsschreibens vermerkt, das den Aktionären
per Post übersandt wird.

Bereits registrierte Nutzer des e-service können ihre selbst vergebene Benutzerkennung und ihr selbst vergebenes Passwort ver-
wenden. Diejenigen Aktionäre, die dem E-Mail-Versand der Hauptversammlungsunterlagen zugestimmt haben, erhalten mit der
Einladungs-E-Mail die Einladung mit Tagesordnung als Dateianhang im pdf-Format sowie einen Link auf den e-service.

Anträge und Anfragen von Aktionären

Anträge und Anfragen von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten:

In Schriftform oder per Telefax an:.

Daimler AG,.

Investor Relations.
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HPC 096 – 0324.

70546 Stuttgart.

(Telefax-Nr. +49 (0)711/17-94075)

Via E-Mail an:.

investor.relations@daimler.com

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis zum 24. März 2009, 24 Uhr
zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.daimler.com/ir/hv2009 veröffentlichen. Eventuelle Stellung-
nahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Unterlagenversand an Aktionäre

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 8. April 2009 und die Informationen zur Anmeldung bzw. Vollmachtserteilung
wird die Gesellschaft an die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre übersenden.

Hauptversammlungsinformationen im Internet

Aktionäre, die keine Gelegenheit zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung haben, können die einleitenden Aus-
führungen des Aufsichtsratsvorsitzenden und die Rede des Vorstandsvorsitzenden im Internet unter www.daimler.com/ir/hv2009
verfolgen. Dort können auch Informationen zur Hauptversammlung und später die Abstimmungsergebnisse abgerufen werden.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. Februar 2009 veröffentlicht.

Stuttgart, im Februar 2009

Daimler AG

Der Vorstand
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Angaben nach § 128 Abs. 2 Aktiengesetz:

Vorstandsmitglieder der Daimler AG gehören dem Aufsichtsrat folgender Kreditinstitute an:

Mercedes-Benz Bank AG

Aufsichtsratsmitglieder der Daimler AG sind in keinem Kreditinstitut als Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter tätig.

Kein Kreditinstitut hält derzeit an der Daimler AG eine nach § 21 WpHG meldepflichtigte Beteiligung.

Folgende Kreditinstitute haben die innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren letzten Emissionen von Wertpapieren der
Daimler AG durchgeführt:

Bayerische Landesbank.

Deutsche Bank AG.

Landesbank Baden-Württemberg.

Société Générale.

Daiwa Securities SMBC.

Mitsubishi UFJ Securities International.

Mizuho Securities

Folgende Kreditinstitute hatten eine führende Funktion in den Konsortien der Benchmarkanleihen * inne, die in den
letzten 5 Jahren durch verschiedene Konzerngesellschaften emittiert wurden:

Bank of America.

Barclays Bank plc.

Bayerische Landesbank.

BNP Paribas.

Citigroup.

Commerzbank AG / Dresdner Bank AG.

Crédit Agricole (CALYON).

Deutsche Bank AG.

HSBC Bank plc.

J.P. Morgan Securities Ltd..

Landesbank Baden-Württemberg.

Royal Bank of Scotland plc / ABN AMRO Bank N.V..

Société Générale.

Unicredito (Bayerische Hypo- und Vereinsbank)

* Benchmarkanleihen sind Anleihen mit einem Volumen von wenigstens 750 Mio. €


